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Kurzfassung/Abstract 

Digitalisierte Arbeitsmärkte haben vielfältige Effekte: die Verlagerung der Arbeit auf 

Maschinen, die Änderung der Qualifikationsprofile und der verstärkte Bedarf an lebenslanger 

Weiter- sowie Re-Qualifikation, die Segmentierung des Arbeitsmarktes und nicht zuletzt die 

durch moderne Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) möglichen Änderungen 

in der Arbeitsorganisation. Letztere ermöglicht insbesondere durch unterschiedliche Formen 

des Crowdsourcing eine just-in-time-Organisation von Arbeit, die das Risiko unproduktiver 

Zeiten möglichst auf die Arbeitenden selbst verlagert. Arbeit soll nur dann bezahlt werden, 

wenn sie tatsächlich geleistet wird, was zu einer Atomisierung bislang durchgängiger 

Arbeitsverhältnisse führt. In einer extremen Ausformung würden von „digitalen 

TagelöhnerInnen“ und Kleinstselbständigen ohne nennenswerte unternehmerische Struktur 

nur noch punktuelle kurzfristige Leistungen erbracht. 

Arbeitsrechlich stellt sich in erster Linie die Frage, ob der bisher nach organisatorischen 

Elementen („persönliche Abhängigkeit“) umschriebene Schutzbereich des Arbeitsrechts den 

Anforderungen der veränderten Arbeitswelt noch gerecht wird. Schutzdefiziten kann dabei 

mit im wesentlichen drei möglichen Strategien begegnet werden: (1.) Einer Neuinterpretation 

des ArbeitnehmerInnenbegriffes, der auch funktionale und wirtschaftliche Elemente 

miteinschließt, (2.) der Schaffung einer Zwischenkategorie, wobei sich eine Anknüpfung an 

die „arbeitnehmerInnenähnliche Person“ anbietet und/oder (3.) die Schaffung eigener 

Gesetze, die auf besondere Ausformungen der Arbeitsorganisation reagieren (zB ähnlich 

dem Arbeitskräfteüberlassungsgesetz, AÜG, ein Crowdworkgesetz, das die 

Verantwortlichkeiten von Plattform und CrowdsourcerInnen klarstellt). Nicht zu 

vernachlässigen ist dabei auch der Bereich der betrieblichen Mitbestimmung und der 

kollektiven Rechtssetzung in Form von Kollektivverträgen. Bei letzteren besteht auch die 

europarechtliche Problematik der Vereinbarkeit eines „Preiskartells für Arbeit“ mit Art 101 

AEUV, die auf dieser Ebene gelöst werden muss. 

Sozialrechtlich geht es um den Schutzbereich der Sozialversicherung, der in Österreich seit 

den 1990iger Jahren umfassend ausgestaltet ist und alle Erwerbseinkommen miteinbezieht. Es 

stellen sich somit in erster Linie Fragen der Zuordnung und inwieweit das System als Ganzes 

Verschiebungen in Richtung Selbständigkeit verkraftet. Hier sind vor allem zwei Phänomene 

von besonderem Interesse: Einerseits in der Krankenversicherung die Absenkung der 

Mindestbeitragsgrundlage/Versicherungsgrenze, die zu einer verstärkten Umverteilung auch 
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unter den Selbständigen führt und andererseits der Umstand, dass die Selbständigen-

Pensionen durch die Partnerleistung auch steuerfinanziert sind. Probleme werfen auch Zeiten 

der Weiter- und Re-Qualifikation auf, die zu Versicherungslücken führen können sowie die 

fallende Lohnkurve, die Überlegungen zu alternativen Finanzierungsquellen notwendig 

macht.  
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